
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

aktuell wird der Entwurf der Landesregierung für ein neues Landesjagdgesetz in erster 
Lesung beraten. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. vertritt nicht nur die 
Interessen von über 20.000 Jägerinnen und Jägern, sondern versteht sich 
als anerkannter Naturschutzverband auch als Anwalt des Wildes. 
Wir haben die Pläne der Landesregierung zum neuen Landesjagdgesetz seit Juli 2023 
auf verschiedenen Ebenen kritisiert. Die zwischenzeitlichen Überarbeitungen haben 
gezeigt, dass unsere Kritik mehr als zutreffend war. Die bislang erfolgten Änderungen 
sind insofern auch kein Entgegenkommen gegenüber der Jägerschaft. Es handelt sich 
vielmehr um das Eingeständnis von fehlgeleiteten Konzepten und juristischen Fehlern.

Wir haben unter Beweis gestellt, dass unsere Argumente fachlich fundiert und 
juristisch untermauert sind. Dies gilt auch bezüglich unserer Kritik an dem nun 
vorliegenden Entwurf.

Wir fühlen uns dem Wild, dem Jagdwesen in Rheinland-Pfalz und den Interessen 
unserer Mitglieder verpflichtet. Deswegen bleibt es unser Anspruch, mit allen 
demokratischen Mitteln für ein gutes Landesjagdgesetz einzutreten.

Artikel 79 Abs. 2 der Landesverfassung bestimmt: „Der Landtag besteht aus vom Volk 
gewählten Abgeordneten. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, nur ihrem Gewissen 
unterworfen und an Aufträge nicht gebunden.“

Wir möchten Sie bitten, dieser Verantwortung gerecht zu werden und das 
Gesetzesvorhaben kritisch zu hinterfragen. Wir werden Ihnen gegenüber auf eine 
langatmige Stellungnahme verzichten. Stattdessen möchten wir Ihnen in den 
kommenden Wochen die in unseren Augen entscheidenden Bullet-Points in Bezug auf 
den Gesetzesentwurf näherbringen, damit Sie in der Lage sind, sich selbst ein Bild von 
unseren Argumenten und zu machen und in den Beratungen im Landtag und in den 
Ausschüssen die richtigen Fragen zu stellen.

Mit herzlichen Grüßen und einem Waidmannsheil

Ihr Landesjagdverband Rheinland-Pfalz
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Ihre Verantwortung für ein gutes Landesjagdgesetz.


